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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

für Briefbeförderung („Quickmail“) der 

Quickmail Planzer AG  

 

1. Gegenstand und Gerichtsstand  

Diese Geschäftsbedingungen (nachfo l-

gend "AGB") regeln das Verhältnis zw i-

schen der Quickmail  Planzer  AG (nachste-

hend "Quickmail") und ihren Kunden 

(nac hstehend „Kunden“ oder „Auftragge-

ber“ genannt) und bilden einen integrie-

renden Bestandteil aller mit Quickmail ab-

g eschlossenen Verträge über die Erbrin-

gung von Di enstleistungen durch Quick-

mail. 

 

Durch die Freigabe von Auftr ägen über 

das Extranet von Quickmail oder der E r-

bringung der Dienstleistung erklärt sich 

der Kunde mit diesen Bedingungen einver-

sta nden. Allfällige Geschäftsbedingungen 

des Kunden gelten ohne abweichende 

Vereinbarung nicht.  

 

Neben diesen AGB gelten die jeweils gül-

tigen Preislisten und Produk tbeschreibun-

gen. Die AGB gelten, s ofern im Angebot 

oder im Vertrag zwischen Kunde und 

Quickmail keine von Quickmail ausdrück-

lich akzeptie rten anderslautenden Verein-

barungen g etroffen werden. Ergänzend 

gelten die Bes timmungen des Schweizeri-

schen Obligati onenrechtes. Für alle Strei-

tig keiten sind die Gerichte am Sitz der 

Quickmail Planzer AG zustä ndig.  

 

2. Angebote, Preise und  

Zahlungsmodal itäten  

Offerten und Angebote von Quickmail sind 

während 30 Tagen ab Offertdatum gültig. 

Die Preise sind bindend. Davon ausge-

no mmen ist allfälliger, eindeutig erkennba-

rer Irrtum in der Preisberechnung oder im 

Lei s tungsumfang. Alle Pre ise verstehen 

sich –  sofern nicht anders aufgefü hrt –  

exklusive Mehrwertsteuer . 

 

Die Rechnungsstellung von Quickmail er-

folgt wöchentlich. Der Rec hnungsbetrag 

ist innert 14 Tagen zahlbar. Quickmail hat 

das j ederzeitige Recht, vom Einlieferer 

ohne A ngaben von Gründen Vorauszah-

lung zu ve rlangen. Ist der Kunde mit einer 

Zahlung in Verzug, so kann  Quickmail ei-

nen Verzug szins von 5 Pr ozent pro Jahr 

berechnen, vereinbarte Dienstlei s tungen 

einstweilen nicht au s führen oder vom Ver-

trag mit dem Kunden ohne Leistung einer 

Entschädigung z urücktreten.  

 

3. Termine  

Die vereinbarten Zustel ltermine gelten nur, 

wenn die Sendungen vereinbarungsge-

mäss bei Quickmail oder bei von Quickmail 

beauftragten Dienstleistern eintreffen 

bzw. zur Abholung bereitstehen.  

 

Falls Sendungen nicht ve rtragsgemäss 

(vgl. nachstehende Ziffer 7) aufbereitet 

eing eliefert werden, ist Quic kmail berech-

tigt, die Zustellung der Sendu ngen auf die 

folgende Zustellwoche zu verschieben. 

Unter "Z ustellw oche" ist dabei diejenige 

Woche zu verstehen, in der Quickmail ge-

mäss Vora nkündigung in ihren Publikatio-

nen die Zuste llung von Sendungen vor-

nimmt. Auf au sdrücklichen Wunsch des 

Kunden kann auf Kosten des Kunden die 

Einlieferung der verspäteten Sendungen 

bei der Schweizer ischen Post erfolgen.  

 

Sendungen gelten als zugestellt, wenn 

Quickmail die Sendungen in den Brief -   

oder Ablagekasten gelegt oder dem A d-

ressaten übergeben hat.  

 

4. Ausschlussgründe  

Quickmail kann nach freiem Ermessen 

Se ndungen von der Beförderung au s-

schliessen, die  

 

◼ pornografischen oder auf andere We ise 

anstössigen Inhalt aufweisen,  
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◼ verunglimpfenden oder ehrverle tze n-

den Charakter haben,  

◼ auf andere Weise gegen geltendes 

Recht o der die Interesse n von Quick-

mail verstossen.  

 

In diesen Fällen kann Quickmail entschäd i-

gungslos vom Vertrag zurücktreten.  

 

5. Gewicht der Sendungen  

Quickmail darf aufgrund gesetzlicher Best-

immungen nur solche Brief s endungen  be-

fördern, die schwerer als 50 g sind. Zei-

tungen und Zeitschriften  und unadressier-

te Sendungen  dürfen durch Quickmail 

auch befördert werden, wenn sie leichter 

als 50 g sind. Liefert ein Kunde Briefsen-

dungen  mit einem Gewicht von weniger 

als 50 g ein, so ist der Kunde wahlweise 

verpflichtet, entweder  

 

◼ CHF 0.08 inkl. Mehrwertsteuer pro 

Sendung für das Aufbringen eines Kar-

tonelements zur Beschwerung der 

Sendungen zu zahlen oder  

◼ CHF 0.05  inkl . Mehrwertsteuer  pro 

Sendung für die Aufbereitung der 

Sendungen nach den Bestimmungen 

der Schweizerischen Post und die Ein-

lieferung bei der Schweizerischen Post 

sowie den Mehrpreis für den Versand 

als B - Post - Massensendung zu zahlen . 

 

6 . Einlieferungsort  

Die Einlieferung der Sendungen muss in 

einem der von Quickmail vorgegebenen 

Annahmedepot s  erfolgen. Aufgrund einer 

au sdrücklich separaten Vereinbarung 

kann die Abh olung der Sendungen auch 

durch Quickmail oder einen von Quickmail 

beau ftragten Dritten erfolgen.  

 

7. Einlieferungsbedingungen  

Die Sendungen sind vom Kunden bzw. von 

den von ihm beauftragen Dritten entspr e-

chend den Vorgaben von Quickmail vor-

z ubereiten. Diese umfassen insbeso ndere:  

 

◼ Kennzeichnung der Sendungen durch 

einen Frankaturvermerk oder ein Au f-

druck im Bereich des Adressfensters, 

der den Vermerk "Quickmail" en thält.  

◼ Sendungen dürfen keinen Frankatur-

ve rmerk aufweisen, der eindeutig der 

Schweiz erischen Post zugeordnet 

werden kann.  

◼ Aufbringen der sogenannten "Quic klei t-

zahl"  

◼ Vorsortierung, Bündelung und Pale ttie-

rung der Sendungen  

◼ Bunde und Paletten sind mit entspr e-

chenden Bund -  und Palettenzetteln zu 

versehen, die als pdf - Dateien von 

Quickmail zur Verfügung gestellt we r-

den.  

◼ Anstelle von Bundzetteln können die 

Bundangaben gemäss der von Quick-

mail herausgegebenen "Anleitung für 

Adressmanagement und Lettershop" 

direkt auf die oberste Sendung im 

Bund gedruckt werden.  

 

Die Mindesteinlieferungsmenge beträgt 

pro Auftrag 1‘000 Sendungen.  

 

8 . Briefmarken  

Von Quickmail herausgegebene Briefma r-

ken sind unbegrenzt frankaturgü ltig.  

 

Lässt ein Kunde die Briefmarken nicht von 

Quickmail aufbringen, so wird der B ezug 

der Briefmarken zum Nennwert der Brie f-

marken in Rechnung gestellt. In diesem 

Fall wird bei Einlieferung von mit Briefma r-

ken frankierten Sendungen die Differenz 

zw ischen dem Listenpreis oder dem mit 

dem Absender vereinbarten Preis in Rech-

nung gestellt oder gutgeschrieben.  

 

Die Kosten für das Aufbringen und Ent-

we rten von Briefmarken trägt grundsät z-

lich der Auftraggeber.  
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9 . Vorsortierung der Sendungen und 

Au fbringen der Quickleitzahl  

Für eine bestimmte Zustellwoche eingeli e-

ferte Sendungen müssen anhand der für 

diese Zustellwoche gültigen Quic kleitzah-

len vom Kunden aufbereitet sein. Ist dies 

nicht der Fall, so kann Quickmail dem Kun-

den den ihr daraus entstehenden Mehr-

aufwand in Rechnung stellen, m aximal 

aber bis zu dem Preis, den der Ei nlieferer 

im Falle der Einlieferung bei der Schweize-

rischen Post AG bezahlt hätte. Ginge der 

Mehraufwand darüber hinaus, so kann 

Quickmail die Se ndungen ohne weitere 

Rücksprach e mit dem Kunden bei der 

Schweizerischen Post zum Listenpreis für 

unsortierte B - Post - Massensendungen 

einliefern.  

 

Die Preise inkl. Mehrwertsteuer  für Meh r-

aufwendungen  betr agen:  

 

Fehlende Quickleitzahl:  

CHF 0.10 pro Sendung  

Fehlende Bundinformation:  

CHF 0.20 pro Bund  

Falsche Sortierung /falsche Bündelung : 

Nach Aufwand und vorheriger Abspra-

che mit dem Auftraggeber  pro Stunde 

CHF 50. -  

Sendungen absteigend nach Quickleit-

zahl sortiert:  

CHF 0.01 pro Sendung  

Unterschreiten der Mindestgrösse für 

Quickleitzahl und direkt aufgedruckter 

Bundinformation : 

CHF 0.01 pro Sendung ; wird nur be-

rechnet, wenn Quickmail aufgrund von 

vorhergehenden Aufträgen und vor der 

Aufbereitung der Adressen schriftlich 

auf diese Problematik hingewiesen hat.  

Verspätete Anlieferung:  

Nach Au fwand  und vorheriger Abspra-

che mit dem Auftraggeber  

 

10. Unzustellbare Sendungen  

Unzustellbare Sendungen werden von  

Quickmail entsprechend des mit dem Ku n-

den vereinbarten Services behandelt. Der 

Auftraggeber hat keinen Anspruch auf 

Rücke rstattung des bei der Einlieferung 

bezahlten Preises.  

 

Verweigert ein Adressat  den Empfang 

einer Sendung und gibt diese Sendung an 

die Schweizerische Post zurück und über-

gibt die Post diese Quickmail, so darf 

Quickmail dem Auftraggeber  denselben 

Preis für die Rücksendung verrechnen, 

wie die Schweizerische Post dies tut.  

 

11. Haftung  

Die Haftung von Quickmail beschränkt 

sich in jedem Fall maximal auf die Höhe der 

Auftragssumme der betroffenen Dienst-

leis tung, bei der der Schaden en tstanden 

ist. Von dieser Beschränkung ausgenom-

men sind Schäden, die auf grobe Fahrläs-

sigkeit oder Vorsatz zurückzuführen sind. 

Für mi ttelbare Sch äden wie entgangenem 

Gewinn oder Fo lgeschäden, auch von An-

sprüchen Dritter, wird jede Haftung aus-

geschlossen.  

 

12. Anvertraute Datenbestände  

Quickmail stellt sicher, dass die Daten ih-

rer Kunden gegen unerlaubten Zugriff und 

gegen Zerstörung ausreichend ges ichert 

sind. Sie stellt diese auch im Ei nflussbe-

reich allfällig von ihr beauftragter Subun-

terne hmer sicher.  

 

13. Einhaltung des Datenschutzgesetzes  

Quickmail hält die Bestimmungen des 

Schweizerischen Gesetzes über den Da-

tenschutz ein. Quickmail verwendet per-

sone nbezogene Daten, die ihr der Auf-

tragg eber zur Verfügung stellt, nur zur 

Beförd erung des erteilten Auftrages und 

verpflic htet sich zur Löschung persone n-

bezogener Daten innerhalb von drei M o-

naten nach Abschluss der Beförderung 
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des Auftrags. Die s  gilt nicht für die Adres-

sen von unzustellbaren Sendungen oder 

Sendungen deren Annahme der Empfän-

ger verweigert hat. Diese darf Quickmail 

auch länger als drei Monate abspeichern 

und für Abgleiche mit Adressen von Drit-

ten verwenden.  

 

Sofern aufgrund gesetzlicher Verpflich-

tungen erforderlich, kann Quickmail über 

einen Zeitraum von drei Monaten hinaus 

auf der Ebene von Gebäuden die Informa-

tion abspeichern, ob für einen Auftrag für 

ein bestimmtes G ebäude eine Sendung 

zugestellt wurde.  Diese Informationen darf 

Quickmail für die Abrechnung mit Zustel-

lern, zur  Optimierung des Zustellnetzes 

und für Abgleiche mit Adressen von Drit-

ten verwenden.  Ein Abgleich mit Adressen 

von Dritten hat immer anonymisiert zu 

erfolgen, indem die Daten nur auf der 

Ebene von Gebäuden oder Zellen mit min-

destens drei Haushalten (bei Einfamilien-

häusern mit Nachbargebäuden) abgegli-

chen werden.  

 

Ein Auftraggeber hat das jederzeitige 

Recht, der Zählung seiner Sendungen für 

den Abgleich mit Adressen von Dritten zu 

widersprechen.  

 

Personenbezogene Daten zustellbarer 

Adressen darf Quickmail grundsätzlich 

niemals weitergeben.  

 

14. Vertraulichkeit  

Quickmail verpflichtet sich, über alle im 

Zusammenhang mit ihren Leistungen in 

E rfahrung gebrachten Info rmationen aus 

dem Einflussbereich ihrer Kunden strengs-

tes Stil lschweigen zu bewa hren. Sie gibt 

diese Verpflichtung auch an ihre Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter we iter.  

 

15. Stellvertretung/Leistungen Dritter  

Quickmail ist berechtigt, Dritte mit der 

Ve rtragserfüllung zu beauftragen. In di e-

sem Fall haftet Quickmail  für die sorgfälti-

ge Auswahl und Instrukt ion dieser beauf-

tragten Dritten.  

 

Dietikon , 9 . Februar 2024  

 

Quickmail Planzer AG  

Lerzenstrasse 14  

8953 Dietikon   

SCHWEIZ  

Telefon +4158 356 44 00  

info@quickmail - ag.ch  

www.quickmail - ag.ch  


